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2 BESONDERER TEIL  -  Tischlerarbeiten 

 

2.1 Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage 

 

Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich aus ATV/DIN 18355 - Tischlerarbeiten und der Norm DIN 18055 - 

Fenster. 

 

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der 

Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter. 

 

Ergänzend sind folgende ATV zu berücksichtigen: 

DIN 18357 - Beschlagarbeiten 

DIN 18361 - Verglasungsarbeiten 

Außerdem zu beachten: 

DIN 18358 - Rollladenarbeiten 

DIN 18360 - Metallbauarbeiten 

DIN 18363 - Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen 

DIN 18364 - Korrosionsschutzarbeiten an Stahlbauten 

 

 

2.2 Angaben zu Stoffen und Bauteilen 

 

Holzwerkstoffe müssen das RAL-Umweltzeichen DE-UZ 76 (Blauer Engel) haben. 

 

Holz muss frei von holzzerstörenden Pilzen und Insekten sein. Es darf keine Markröhren aufweisen. 

 

Bei wesentlichen - von der Holzart abhängigen - Unterschieden zwischen Kern- und Splintholz soll an sichtbaren 

Stellen und nicht deckenden Beschichtungen kein Splint zu sehen sein. 

 

Pfropfen und Dübel im sichtbaren Bereich müssen von gleicher Holzart und Faserrichtung sein. 

 

Querrisse sind unzulässig. Baumkanten (ohne Rinde) sind nur an nicht sichtbaren Stellen zulässig. 

 

 

2.3 Angaben zur Ausführung 

 

2.3.1 Allgemeines 

 

Vor Arbeiten, die Feinstaub erzeugen, sind die Räume entsprechend abzudichten, es sind Absauggeräte zu 

verwenden. 

 

Anleimer sind zum Feuchtigkeitsausgleich gemeinsam mit dem Grundmaterial einzulagern. Es sollen Hölzer mit 

stehenden Jahresringen verwendet werden. Das Bündigfräsen darf erst - in Abhängigkeit vom verwendeten Leim 

- nach 1 bis 2 Tagen erfolgen. 
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Vor dem Furnieren sind Toleranzen zwischen Rohling und An- bzw. Umleimern auszugleichen, um 

Fehlverleimungen auszuschließen. 

 

Vor der Durchführung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen, geputzten Wänden und Decken sind 

Leitungen mit einem Suchgerät zu orten. 

 

Sind Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleibt die Anzahl der Schleifgänge und Spachtelaufträge sowie die 

Wahl der richtigen Körnung dem Auftragnehmer überlassen und ist auf die vorgesehene Beschichtung 

einzustellen. 

 

Bei geleimten Verbindungen ist dem Auftraggeber ohne besondere Aufforderung mitzuteilen, gegen welche 

Beschichtungsstoffe der verwendete Leim nicht resistent ist. Das gilt besonders bei Keilzinkverbindungen oder 

Kammverbindungen. 

 

Elastische Fugen sind grundsätzlich zu hinterfüllen, um eine Dreiflankenhaftung zu vermeiden. Als Hinterfüllung 

sind geschlossenzellige, nicht saugende Materialien zu verwenden. 

 

Falzdichtungen sind nach Möglichkeit nach den Malerarbeiten einzubauen.  

 

Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende 

Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten Handwerker 

während der Bauausführung zu vermeiden. 

 

Alle Maße sind vor der Ausführung am Bau zu überprüfen, sofern keine Detailzeichnungen mit verbindlichen 

Maßangaben vorliegen. 

 

 

2.3.2 Türen 

 

Transparente Scheiben von Türblättern sind mit einem deutlich sichtbaren Klebestreifen zu markieren. Der 

Klebestreifen muss sich rückstandfrei entfernen lassen. Das Entfernen geschieht durch den Auftraggeber. 

 

Nach dem Einbau der Zargen sind die Türblätter der Innentüren verpackt beim Auftragnehmer zwischenzulagern. 

Die Endmontage erfolgt nach Abschluss anderer Arbeiten in Abstimmung mit der Bauleitung. 

 

Nach dem Einbau der Zargen sind die Türblätter der Innentüren verpackt auf der Baustelle in einem vom 

Auftraggeber zur Verfügung gestellten Raum zwischenzulagern. Der Auftragnehmer hat diesen Raum 

verschließbar zu machen. Die Endmontage erfolgt nach Abschluss anderer Arbeiten in Abstimmung mit der 

Bauleitung. 

 

Falls aus den Vergabeunterlagen nicht erkennbar, ist vor Bestellung oder Fertigung die Öffnungsrichtung 

festzulegen. 

 

Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsächlichen Einbauhöhen bezogen auf das gesamte Ausbausystem mit der 

Bauleitung abzustimmen, wenn unzulässige Toleranzen oder Änderungen des geplanten Fußbodenaufbaus 

festgestellt oder vermutet werden. 
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OK Fußboden richtet sich nach dem Meterriss im Raum, nicht nach den Markierungen an der Zarge. 

 

Bekleidungen und Verleistungen sind an den Ecken mit Gehrungsschnitt zu stoßen. Sie müssen aus dem 

gleichen Material wie die Einbauelemente bestehen und die gleiche Oberflächenbehandlung aufweisen. 

 

Sind im Leistungsverzeichnis Klimaklassen (Prüfung und Bewertung nach hydrothermischer Beanspruchung) 

oder Klassen für mechanische Beanspruchung vorgegeben, muss ein entsprechendes Gütezeichen nach RAL - 

RG 426 Teil 1 nachgewiesen werden können. 

 

Stahlzargen und Zargen aus Holzwerkstoffen müssen Wanddicken von -5 bis +10 mm ausgleichen können. 

 

Der Nachweis für Brandabschottungen muss sich auf das gesamte System, nicht nur auf einzelne Bauteile 

beziehen. 

 

Bei der Demontage mit nachfolgender Erneuerung der Türen sind die Dübel ggf. in der Leibung zu belassen und 

bündig abzuschneiden. Ebenso sollen die Hülsen von Blendrahmenschrauben in der Wand verbleiben. 

 

Falzdichtungen sind, wenn möglich, nach den Malerarbeiten einzubauen. 

 

Vor Übergabe ist mit der Bauleitung zu vereinbaren, ob die Türen im Endzustand zu montieren sind oder ob eine 

Zwischenlagerung der Blätter bzw. das Anbringen provisorischer Öffnungsbeschläge mit nachträglichem 

Gangbarmachen der Türen sinnvoll ist. 

 

 

2.3.3 Beschläge 

 

s. ZTV Beschlagsarbeiten 

 

 

2.3.4 Feuerschutzabschlüsse 

Es dürfen nur solche Feuerschutztüren, -tore und -klappen angeboten werden, die durch Vorlage von Normen, 

bauaufsichtlichen Zulassungsbescheiden, TÜV-Abnahmen (bei mechanisch betätigten Toren) und bei 

Sonderkonstruktionen durch schriftliche Zustimmung der zuständigen Behörde den Eignungsnachweis erbringen. 

 

Das gleiche gilt für den sachgemäßen Einbau einschließlich der Beschläge, Verglasungen, Steuerungen und 

Feststellvorrichtungen. 

 

Alle Feuerschutzabschlüsse müssen eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung haben oder den Prüfnachweis 

eines zugelassenen Prüfinstituts besitzen. Diese Nachweise können im Ausnahmefall durch das Gutachten eines 

öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen ersetzt werden, wenn Bauteile brandschutztechnisch 

aufgerüstet werden. Der Sachverständige muss für dieses Spezialgebiet bestellt sein. 

 

Vom Bieter ist bei selbstschließenden Türen die fabrikatstypische Feststellung bzw. Betätigung anzugeben, wenn 

in den Ausschreibungsunterlagen dazu keine Forderungen bestehen. Feuerschutztüren müssen sich auch im 

verschlossenen Zustand in Richtung des Fluchtweges öffnen lassen. 
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Feuerschutztüren müssen selbstschließend sein. Falls nicht anders ausgeschrieben oder aus den 

Ausführungsunterlagen erkennbar, gilt der Betriebszustand "ständig geschlossen"; es ist mindestens ein 

einstellbares nicht tragendes Federband vorzusehen, das im Zusammenhang mit der Tür geprüft ist. 

 

 

2.4 Preisinhalte 

 

Ergänzend zu Nr. 4.1 DIN 18355 gelten als Nebenleistung: 

- Das Entfernen von Etiketten, Klebestreifen, Schutzüberzügen, Markierungen. 

- Das Justieren von Beschlägen, das Gangbarmachen der Fenster und Türen nach Abschluss der Malerarbeiten. 

- Das sachgemäße Dichten der ausgeschriebenen Feuerschutz-Bauteile an den Baukörper. 

- Das Weiterrücken fahrbarer Gerüste im Zuge des Arbeitsfortschritts für eigene und fremde Gerüste, sofern das 

ohne Auf- und Abbau und lediglich durch erneute Abstützung möglich und zulässig ist. 

- Das Hinterfüllen von ausgeschriebenen Fugen, das Reinigen, Vorbehandeln und das Begradigen der Ränder 

ggf. durch Abkleben. 

 

 

2.5 Abrechnungshinweise 

 

Grundsätzlich werden Fenster und Türen nach dem lichten Rohbaumaß angegeben (Abschnitt 5.1.1.2 DIN 

18355). 

 

 

2.6 Sonstige Angaben zur Bauausführung 

 

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer 

mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist. 

 

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine 

Ausfertigung der Leistungsbeschreibung. 

 

Zur VOB-Abnahme sind alle Bauteile in sauberem, gereinigtem Zustand ohne Folienschutz zu übergeben. 

 

 

 

 


